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422 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/2012

Auf Grund von Art. 44 Abs. 2 Satz 1, Art. 45 Abs. 2 
Sätze 1 und 4, Art. 49 Abs.  1 Satz 2, Art. 55 Abs. 1 
Nr. 6, Art. 68, 86 Abs. 15, Art. 89, 122 Abs. 1 Satz 1 
und Art.  128 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1-UK), zu-
letzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Juli 2012 
(GVBl S. 344), erlässt das Bayerische Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus folgende Verordnung: 

§ 1

Die Schulordnung für die Berufsfachschulen für 
Krankenpfl ege, Kinderkrankenpfl ege, Altenpfl ege, 
Krankenpfl egehilfe, Altenpfl egehilfe und Hebammen 
(Berufsfachschulordnung Pfl egeberufe – BFSO Pfl ege) 
vom 19. Mai 1988 (GVBl S. 134, BayRS  2236-4-1-2-UK), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom  8. Juli 2011 
(GVBl S. 329), wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:

„2Mit Genehmigung der Schulaufsichtsbe-
hörde kann die Ausbildung in der Altenpfl e-
ge auch in vier- oder fünfjähriger Teilzeitform 
durchgeführt werden. 3Ein neben der Teilzeit-
ausbildung bestehendes Beschäftigungsver-
hältnis soll ein Drittel der Wochenstundenzahl 
eines Vollzeitarbeitsverhältnisses nicht über-
schreiten.“

2. § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Buchst. b Doppelbuchst. bb wird das Kom-
ma nach dem Klammerzusatz „(Altenpfl ege)“ 
durch das Wort „und“ ersetzt.

b) Es wird folgender Buchst. c angefügt:

„c) zusätzlich für eine Teilzeitausbildung 
nach § 3 Abs. 1 Sätze 2 und 3, dass der 
Bewerber nicht mehr der Schulpfl icht un-
terliegt und eine mindestens dreijährige 
berufl iche Tätigkeit ausgeübt oder von 
gleicher Dauer einen Familienhaushalt 
geführt hat,“.

3. In § 6 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „sechs Mo-

nate“ durch die Worte „bei Vollzeitausbildung 
sechs Monate, bei Teilzeitausbildung neun Mona-
te“ ersetzt.

4. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „erteilt“ folgen-
der Halbsatz 2 eingefügt:

„; bei Teilzeitausbildung kann der Unterricht 
auf sechs Werktage verteilt werden“.

b) In Satz 2 Halbsatz 1 werden nach dem Wort 
„werden“ die Worte „, bei Teilzeitausbildung 
kann er auch bis 21 Uhr erteilt werden“ ein-
gefügt.

5. § 18 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„2Die Höchstausbildungsdauer beträgt für die 
Ausbildung an einer Berufsfachschule für Al-
tenpfl ege in der Teilzeitform sechs Jahre.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

6. In § 28 Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort „en-
det“ die Worte „bei Vollzeitausbildung“ und nach 
dem Wort „Unterrichtswoche“ die Worte „,  bei 
Teilzeitausbildung mit dem letzten Schultag der 
fünfzehnten Unterrichtswoche“ eingefügt.

7. In § 34 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „nach § 6 
Abs. 4 AltPfl APrV“ gestrichen.

8. In § 48 Satz 1 werden die Zahl „2,50“ durch die 
Zahl „3,0“ und das Wort „befriedigende“ durch 
das Wort „ausreichende“ ersetzt.

§ 2

1Diese Verordnung tritt am 1. September 2012 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 8 mit Wir-
kung vom 1. August 2011 in Kraft. 

München, den 27. Juli 2012

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig  S p a e n l e,  Staatsminister

2236-4-1-2-UK

Sechste Verordnung  
zur Änderung der  

Berufsfachschulordnung Pflegeberufe

Vom 27. Juli 2012

I. Rechtsvorschriften

Vom 27. Juli 2012 (GVBl S. 422)

Bayerisches Staatsministerium  
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig  Sp a e n l e 
Staatsminister
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II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien 
für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst

7803.1-L

Zusammenarbeit der staatlichen Berufsschulen 
und der staatlichen Landwirtschaftsverwaltung 
bei der Berufsausbildung in der Agrarwirtschaft

Gemeinsame Bekanntmachung  
der Bayerischen Staatsministerien  

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
und für Unterricht und Kultus

vom 25. Juni 2012 Az.: A4-5200-1/19  
und VII.3-5 O 9201-1-7a.56 198

Die Berufsschulen mit Auszubildenden in der Agrarwirt-
schaft und die zuständigen Stellen der Landwirtschaftsver-
waltung gemäß Verordnung über Zuständigkeiten für die 
Berufsbildung in der Landwirtschaft und in der Hauswirt-
schaft (VZBLH) in der jeweils gültigen Fassung arbeiten 
beim Vollzug der Berufsausbildung im dualen System wie 
folgt zusammen:

1. Abschluss von Ausbildungsverträgen

Die Schülerinnen und Schüler im Berufsgrundschul-
jahr Agrarwirtschaft (BGJ/s Agrarwirtschaft) sind 
zu Beginn des Schuljahres unter Mitwirkung der 
zuständigen Stellen über die berufliche Ausbildung 
in den agrarwirtschaftlichen Ausbildungsberufen 
darauf hinzuweisen, dass die ausgefertigten Berufs-
ausbildungsverträge unverzüglich, noch vor Beginn 
der betrieblichen Ausbildung, bei den zuständigen 
Stellen zur Eintragung in die Verzeichnisse der Aus-
bildungsverhältnisse einzureichen sind.

Die weiteren Schülerinnen und Schüler in den ers-
ten Berufsschulklassen sind bei Schulbeginn darauf 
aufmerksam zu machen, dass die ausgefertigten Be-
rufsausbildungsverträge unverzüglich bei den zu-
ständigen Stellen zur Eintragung in die Verzeichnis-
se der Ausbildungsverhältnisse einzureichen sind.

2. Zusammenwirken von Berufsschule und Ausbil-
dungsbetrieb

Die betriebliche und schulische Ausbildung bilden 
eine Einheit. Berufsschule, Ausbildungsbetriebe und 
zuständige Stelle wirken fachlich und organisato-
risch während der gesamten Ausbildung zusam-
men.

2.1 Führung des Berichtshefts

Das Berichtsheft als schriftlicher Ausbildungsnach-
weis (siehe § 14 Abs. 1 Nr. 4 des Berufsbildungs-
gesetzes – BBiG) dient auch zur Abstimmung des 
Unterrichts mit der betrieblichen Ausbildung. Die 
Berufsschullehrkräfte sollen deshalb im Interesse 
eines praxisnahen Unterrichts das Berichtsheft mit 
einbeziehen.

2.2 Informationsaustausch

Schule und Ausbildungsbetriebe informieren sich 
gegenseitig mindestens einmal jährlich über Ausbil-
dungsinhalte und Ausbildungsstand. Die zuständige 
Stelle ist daran zu beteiligen.

3. Zusammenwirken von Berufsschule und Landwirt-
schaftsverwaltung

Zu Beginn eines Schuljahres werden zwischen der 
zuständigen Stelle und der Berufsschule anstehende 
Ausbildungsfragen besprochen sowie fachliche und 
pädagogische Informationen ausgetauscht.

Die Ausbildungsberater weisen nicht mehr berufs-
schulpflichtige Auszubildende auf die Bedeutung 
des Berufsschulunterrichts für den Erfolg der Be-
rufsausbildung hin.

Die für die Durchführung der Fachpraxis im BGJ/s 
Agrarwirtschaft in den Betrieben verantwortlichen 
Meister erhalten vor Beginn dieser Tätigkeit von der 
zuständigen Stelle und der Berufsschule eine fach-
liche und eine schulpädagogische Einweisung.

Weitere fachliche Fortbildung gewährleistet die 
Landwirtschaftsverwaltung.

4. Überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen

Die betriebliche Ausbildung wird durch überbetrieb-
liche Schulungstage, Lehrgänge und Wettbewerbe 
ergänzt.

4.1 Planung und Terminfestlegung

4.1.1 Die Namen, Geburtsdaten und Wohnorte der Schü-
lerinnen und Schüler im BGJ/s Agrarwirtschaft und 
den Fachklassen sind in der ersten Schulwoche von 
den Berufsschulen umgehend den jeweils zuständi-
gen Stellen mitzuteilen. Hierzu ist die Einwilligung 
der Schülerinnen und Schüler und, sofern diese 
noch nicht volljährig sind, auch die Einwilligung 
der Erziehungsberechtigten erforderlich.

4.1.2 Beim Ausbildungsberuf Landwirtin/Landwirt legt 
die Abteilung Berufliche Bildung an der Landes-
anstalt für Landwirtschaft zum Beginn eines neu-
en Schul- bzw. Ausbildungsjahres die Termine der 
Lehrgänge für die einzelnen Berufsschulen fest. Die 
vorläufigen Zahlen der Schülerinnen und Schüler im 
BGJ/s Agrarwirtschaft bzw. den Fachklassen sind 
dazu bis zum 1. Juli des Jahres den Fortbildungszen-
tren für Landwirtschaft und Hauswirtschaft über die 
Berufsbildungsämter mitzuteilen. Die verbindlichen 
Schülerzahlen im BGJ/s Agrarwirtschaft bzw. den 
Fachklassen sind dann in der ersten Schulwoche 
von den Berufsschulen den Fortbildungszentren für 
Landwirtschaft und Hauswirtschaft über die Berufs-
bildungsämter und den Regierungen mitzuteilen. 
Die Regierungen leiten die gemeldeten Schülerzah-
len in der zweiten Schulwoche dem Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus zu.

4.1.3 Beim Ausbildungsberuf Gärtnerin/Gärtner ist die 
Einteilung der Klassen, auch bei Blockbeschulung, 
namentlich bis Ende September den zuständigen 
Stellen mitzuteilen. Hierzu ist die Einwilligung der 
Schülerinnen und Schüler und, sofern diese noch  
nicht volljährig sind, auch die Einwilligung der  
Erziehungsberechtigten erforderlich. Die über-
betrieblichen Ausbildungsstätten legen die Lehr-
gangstermine fest.
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Für die übrigen Ausbildungsberufe legen die zu-
ständigen Stellen in Absprache mit den einzelnen 
Berufsschulen die Lehrgangstermine fest.

4.1.4 Die jeweils zuständigen Stellen legen die Termine 
der Schulungstage im Einvernehmen mit den Be-
rufsschulen auf berufsschulfreie Tage.

4.2 Beurlaubung vom Berufsschulunterricht

Die Auszubildenden können zu den überbetrieb-
lichen Lehrgängen nur gemäß § 34 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 der Schulordnung für die Berufsschulen in 
Bayern (Berufsschulordnung – BSO) vom Unterricht 
beurlaubt werden.

Die Auszubildenden bzw. Schülerinnen und Schü-
ler einer Berufsschulklasse nehmen geschlossen an 
den Lehrgängen teil, soweit nicht unterschiedliche 
Fachrichtungen oder gewählte betriebliche Schwer-
punkte dem entgegenstehen.

5. Prüfungen nach Berufsbildungsgesetz, Abschluss-
prüfung der Berufsschule und duale Berufs-
abschlussnote

5.1 Zwischenprüfung

Nach Nr. 4 der Grundsätze für die Durchführung 
von Zwischenprüfungen in den Ausbildungsberufen 
im Agrarbereich (Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten 
vom 24. Oktober 2001, AllMBl S. 686) gehört dem 
Prüfungsausschuss für die Zwischenprüfung min-
destens eine Lehrkraft der Berufsschule an.

5.2 Abschlussprüfung

An der Abschlussprüfung nehmen alle Prüflinge 
teil, soweit sie die Voraussetzungen nach § 43 BBiG 
erfüllen.

Gemäß § 40 BBiG muss dem Prüfungsausschuss 
mindestens eine Lehrkraft einer berufsbildenden 
Schule angehören. Nach § 40 Abs. 3 Satz 3 BBiG 
wird die Lehrkraft im Einvernehmen mit der Schul-
aufsichtsbehörde oder mit der von ihr bestimmten 
Stelle berufen. Die Leiter der Berufsschulen tragen 
dafür Sorge, dass durch die Mitwirkung in den Ab-
schlussprüfungen grundsätzlich kein Berufsschul-
unterricht ausfällt.

5.3 Aufgabenerstellung

Die Aufgaben der schriftlichen Abschlussprüfung 
sind überregional erstellte Prüfungsaufgaben im 
Sinn von § 6 Abs. 4 der Prüfungsordnung Berufs-
bildung – Landwirtschaft und Hauswirtschaft 
(LHBPO); sie sind von den Prüfungsausschüssen für 
die Abschlussprüfung zu übernehmen. Zur schriftli-
chen Abschlussprüfung wird festgelegt:

5.3.1 Inhalt und zeitlicher Umfang der Prüfungsaufga-
ben der schriftlichen Abschlussprüfung richten sich 
nach den Vorgaben der jeweiligen Ausbildungsver-
ordnung. Der zeitliche Umfang der schriftlichen 
Prüfungsaufgaben wird von den Staatsministerien 
einvernehmlich festgelegt.

5.3.2 Die Aufgaben für die schriftliche Abschlussprüfung 
werden für den jeweiligen Beruf von einem Aus-
schuss festgelegt, der sich zusammensetzt aus

− mindestens drei Mitgliedern von Abschlussprü-
fungsausschüssen (Vertreter der Arbeitgeber, der 
Arbeitnehmer und der Berufsschullehrkräfte),

− mindestens einem Vertreter der Fortbildungszen-
tren für Landwirtschaft und Hauswirtschaft bzw. 
der sonstigen zuständigen Stellen.

Für den Beruf Landwirtin/Landwirt berufen den 
Ausschuss für die Festlegung der überregionalen 
Prüfungsaufgaben die Regierungen, für die übrigen 
Berufe die jeweils zuständigen Stellen.

5.3.3 Die Termine für den schriftlichen Teil der Abschluss-
prüfung werden

− für den Beruf Landwirtin/Landwirt von den 
 Regierungen,

− für die übrigen Berufe von den zuständigen   
Stellen in Absprache mit den Leitern der Berufs-
schulen festgelegt und bekannt gemacht.

5.3.4 Die Bewertung (Erst- und Zweitkorrektur) der 
schriftlichen Abschlussprüfung erfolgt durch Mit-
glieder des Abschlussprüfungsausschusses. Die 
Erstkorrektur soll durch die jeweilige Lehrkraft der 
Berufsschule erfolgen.

Bei Benotung und Festlegung des Prüfungsergeb-
nisses sind die Bestimmungen der §§ 10 und 11 
LHBPO zu berücksichtigen.

5.3.5 Die schriftlichen Prüfungsarbeiten verbleiben nach 
Prüfungsabschluss bei der zuständigen Stelle und 
sind zwei Jahre aufzubewahren.

5.4 Ermittlung der Zeugnisnoten für das Abschlusszeug-
nis der Berufsschule

Für die Ermittlung der Zeugnisnote im Abschluss-
zeugnis der Berufsschule gilt § 47 Abs. 3 Satz 1 
BSO.

5.5 Ermittlung der dualen Berufsabschlussnote im Be-
rufsabschlusszeugnis nach § 37 BBiG

Ab dem Prüfungsjahr 2012/13 teilt die Berufsschu-
le der örtlich zuständigen Stelle gemäß § 47 Abs. 5 
Satz 2 BSO die Durchschnittsnote des Abschluss-
zeugnisses der Berufsschule nach § 48 Abs. 1 Satz 1 
BSO bis spätestens zum letzten Unterrichtstag der 
Klasse mit, wenn die Schülerin oder der Schüler die 
Aufnahme der Durchschnittsnote in das Berufsab-
schlusszeugnis beantragt. Die Durchschnittsnote 
des Abschlusszeugnisses der Berufsschule wird 
dann in das Zeugnis der Berufsabschlussprüfung 
(nach § 37 BBiG) aufgenommen. Zusätzlich wird 
eine duale Berufsabschlussnote ausgewiesen. Bei 
der Ermittlung der dualen Berufsabschlussnote sind 
die Durchschnittsnote des Abschlusszeugnisses der 
Berufsschule und die Durchschnittsnote der Berufs-
abschlussprüfung gleichwertig.

6. Entschädigung der Lehrkräfte der Berufsschule bei 
der Abschlussprüfung

Die Mitwirkung der Lehrkräfte der Berufsschule bei 
der schriftlichen Abschlussprüfung gehört zu deren 
Dienstaufgaben.

Für die Mitwirkung bei den übrigen Teilen der 
 Abschlussprüfung wird Entschädigung nach der 
Bildungskostenregelung aus Mitteln des Staats-
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ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten gewährt.

Die in Zusammenhang mit der Abschlussprüfung 
anfallenden Reisekosten werden nach BayRKG aus 
Mitteln des Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vergütet.

7. Inkrafttreten

Die Gemeinsame Bekanntmachung tritt mit Wir-
kung vom 1. August 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus und 
für Landwirtschaft und Forsten vom 22. März 2001 
(KWMBl I S. 91, AllMBl S. 193) außer Kraft.

Bayerisches Bayerisches 
Staatsministerium Staatsministerium 
für Ernährung, für Unterricht 
Landwirtschaft und Forsten und Kultus

Martin N e u m e y e r  Dr. Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor Ministerialdirektor
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III. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsregierung,  
anderer bayerischer Staatsministerien und sonstiger Stellen

2251-WFK

Bekanntmachung des Deutschlandradios

Veröffentlichung der Hörfunkprogramme der  
Landesrundfunkanstalten der ARD und  

des Deutschlandradios

Vom 11. Juli 2012

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das Deutschlandradio veröffentlichen 
gemäß § 11c Abs. 4 des Staatsvertrags für Rundfunk und  
Tele medien vom 31. August 1991 in der Fassung des 
 Dreizehnten Staatsvertrages zur Änderung rundfunk-
rechtlicher Staatsverträge, in Kraft seit 1. April 2010, in  
den amtlichen Verkündungsblättern der Länder eine Auf-
listung der von allen Anstalten insgesamt veranstalteten 
Hörfunkprogramme im Jahr 2012. Die aktuelle Auflistung 
folgt nachstehend.

Köln, den 11. Juli 2012

Deutschlandradio
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

Dr. Markus H ö p p e n e r  
Justiziar
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Auflistung gemäß § 11c Abs. 4 RStV

LRA Welle
ausschließlich

terrestrisch  im Internet
BR Bayern 1 x -

Bayern 2 x -
Bayern 3 x -
BR KLASSIK x -
B5 aktuell x -
Bayern plus x -
B5plus x -
BR Verkehr x -
on3-radio x -
Bayern2plus x -

HR hr1 x -
hr2-kultur x -
hr3 x -
YOU FM x -
hr4 x -
hr-INFO x -
YOU FM ROCK Musicstream - x
YOU FM CLUB Musicstream - x
YOU FM BLACK Musicstream - x

MDR MDR 1 Radio Sachsen x -
MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt x -
MDR 1 Radio Thüringen x -
MDR SPUTNIK x -
MDR Figaro x -
MDR Info x -
JUMP x -
MDR KLASSIK x -
FIGARINO - x
MDR SPUTNIK Black Channel - x
MDR SPUTNIK Rock Cannel - x
MDR SPUTNIK Club Channel - x
MDR SPUTNIK Insomania Channel - x
MDR SPUTNIK Popkult Channel - x
MDR SPUTNIK Soundcheck Channel - x
MDR SPUTNIK Roboton Channel - x
JUMP Trend-Channel - x
JUMP Rock-Channel - x
JUMP in the mix-Channel - x
FIGARO Folk in concert - x
FIGARO Classic in Concert - x

NDR NDR 90,3 x -
NDR 1 Niedersachsen x -
NDR 1 Radio MV x -
NDR 1 Welle Nord x -
NDR 2 x -
NDR Kultur x -
NDR Info x -
N-JOY x -

RB Nordwestradio x -
Bremen Eins x -
Bremen Vier x -
Funkhaus Europa [siehe WDR] x -
Bremen Eins Spezial - x
Nordwestradio Spezial - x
Bremen Vier Spezial - x
Bremen Vier Next - x

RBB Antenne Brandenburg x -
Fritz x -
Inforadio x -
radioeins x -
Kulturradio x -
radioBERLIN 88,8 x -
Funkhaus Europa [siehe WDR] (X) -

Ausstrahlung
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LRA Welle Ausstrahlung

SR SR 1 Europawelle x -
SR 2 KulturRadio x -
SR 3 Saarlandwelle x -
UnserDing x -
antenne saar x -
SR 1-Lounge - x
SR 2-OffBeat - x
SR 3-SchlagerWelt - x
UnserDing-Zukunft - x

SWR SWR1 Baden-Württemberg x -
SWR1 Rheinland-Pfalz x -
SWR2 x -
SWR3 x -
DASDING x -
SWR4 Baden-Württemberg x -
SWR4 Rheinland-Pfalz x -
SWRinfo x -
SWR2 Archivradio - x

WDR 1LIVE x -
WDR 2 x -
WDR 3 x -
WDR 4 x -
WDR 5 x -
Funkhaus Europa x -
KIRAKA x -
1LIVE diggi x
VERA x -

DRadio Deutschlandradio Kultur x -
DRadio Wissen x -
Deutschlandfunk x -

Gesamt 89 + 3 DRadio 64 + 3 DRadio 25

(X) Übernahme siehe RB/WDR

Durch das Landesrecht auf der Grundlage des § 11 c Abs. 2 Satz 2 RStV
zusätzlich beauftragte digitale terrestrische Hörfunkprogramme 

LRA Welle
ausschließlich

terrestrisch  im Internet
NDR NDR Musik Plus x -

NDR Traffic x -
NDR Info Spezial x -

Ausstrahlung
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